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A n fra g eb e an t wo r tun g 

Die Abgeordneten Pro b s t und Ge no ssen haben an den Bundes kanzler 

und an den Bundesminist er für Finanzen eine Anfrage, betreffend Rückstellungs­

verhandlungen von Hab sburg-Vermögen J gerichtet und darin folgende Frage auf­

geworfen: Werden tatsächlich mit Vertrauenspersonen der Familie Habsburg 

Verhandlungen über eine Auslieferung von Staatsvermögen geführt, wenn ja, 

durch welche Personen und in wessen Auftrag? 

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen teilt Bundes­

kanzler Ing_ Raa b hiezu folgendes mit; 

Art. 26 des Staatsvertrages hat Österreich unter anderem die Ver­

pflichtung auferlegt, soweit solche Massnahmen noch nicht getroffen worden 

sind, in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gosetzliche Rechte oder 

Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassischen Abstammung 

oder der Religion des Eigentümers ocler aus anderen Gründen Gegenstand gewal t­

samer iJ'b ertragung oder von Massnahmen der Sequestrierung, Konfiskation oder 

Kontrolle gewesen sinet, das angeführte Vermögen zurückzugeben und die gesetz-­

lichen Rechte und Interessen wieder herzustellen (vgl.Art.26 §§ 1 und 2 des 

österreichischen Staatsvertrages, BGBl.Nr.152/l955). Diese Verpflichtung 

hat Öst erreich im Fege der Gesetzgebung Zwar zum Teül, aber noch nicht ganz 

erfüllt. 

Durch das vom nationalso zialistischen Gesetzgeber erlassene Gesetz 

GBl.f.d.LeÖ. Nr.311/1939 wurde der "Familienvi~rsorgungsfonds des Hauses 

Habsburg-Lothringen". im Zusammenhang mit einer Verfügung des deut sehen 

StillhaI tekommissars aufgelöst umd dessen Vermögen auf das Land Österreich 

und späterhin in Durchführung des Ostmarkgesetzes auf das Deutsche Reich 

üb8rtragen. § 7 lit.a des Stiftungs- und Fondsreorganisationsgosetzos, 
. . 

BGBloNr.197/1954, hat ausdrücklich festgestellt, dass Vermögensübertragw1gen 

anlässlich dor Auflösung U"on Fonds, deren Rechtspersönlichkoitdurch Vorfügung 

einer Verwaltungsbehörde anerkannt war, die aber in der Zeit zwischen 13. März 

1938 und 27. llpril 1945 im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Macht­

übernahme durch Gesetz aufgelöst und sei thGr nicht wieder hergestellt worden 

sind, eine Entziehung im Sinne der Rückstellungsgesetze darstellen i Jia es sich 

boim er1;7ähnten Familienversorgungsfonds um einen solchen Fonds gehandelt hat 

(vgl.)clie Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage des erwähnten Gesetzes 

~u §§ 6 und 7, 283 ([er Boilagen zu den Stenographischen Protokollon des 
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Nationalrates, VII.GP.! und Bericht dos AusseImssos für Verfas,sung und für 

Verwaltungsreform, 371 der Beilagon zu den Stonographischen Protokollen des 

Nationalrates, VII.GP.),wird - allerdings untEn genauer Boachtung der bestehen-
I 

den verfassungsgesetzlichen Gegebenheiten und der einschlägigen Bestimmungen 

des österreichischen Staatsvertrages - die durch .Art.26 dieses Staatsvertrages 

Österreich auferlegte Verpflichtung durch gesetzgeberische MassllaJ:"1.Jl1en zu regeln 

sein. 
Der von Mitgliedern der Familie Habsburg-Lothringen Bevollmächtigte 

hat nicht nur mich, sondern auch - "vie :ijDir von ihm mi tgete ilt worden ist -

den Herrn Vizekanzler , die Herren Bundesminister flir Finanzen, für Unterricht, 

für Land- und Forstwirtscilaft und für Auswärtige Angelegenheiten auf die Not­

wendigkeit einer gesetzlichen Regelung diest.lS Problems aufmerksam gemacht. 

Es bedarf vvohl koiner nähoren Ausführungen, de.ss das gGgenständliche 

Problem ebenso wie andere! Fragon grundsätzlicher Bedeutung schon aus ver­

fassungsrechtlichen Gründen im Rahmen der Bundesregi erung und mit Rücksicht 

auf die. poli tische B 8deutung der Sache 8uch jedenfalls im Koal i tionsausschuss 

der beiden Regierungsparteien behandelt werden YJird. Um aber dü:;se Verhandlun-
\ . • hie 

gen führen zu können, bedarf es .einer Vorb erai tung .der Grundlagen fur durch 

dis sachlich zuständigen Bundesrministerien, was in diesem Fall ebenso ge­

schioht wie in allen andoron Fällen9 in denen die BundesrGgierung bzw. der 

von den Regierungspartoion gebildete KoalitionsQusschuss mit einem Gegenstand 

befasst wird •. Zu diesem Zweck h2t der in Rückstellungsangelegenheiton mührend 

zuständige Bundesminister für Finanzen gr:mninsam mitrriirund dem Bundesminister' 

für Land- und Forstwirtschaft zunächst die tatsächlichen Verhältnisse und die 

Rechtslage untersucht. TIas Ergebnis diGser Voruntersuchungen tatsächlich5r wie 

rechtlicher .Art soll blass, wie gosagt~ die Voraussetzung für eine wohlvorbe-
v 

rei toteB eh andlung dieses Problems in der Bundesregierung und in weit erer Folge 

im l~ationalrat bilden. Erst von dem Ergebnis dieser Vorverhandlungen Yvird es 

abhängen, mit welchem In-halt eine jedenfalls eines Aktes der Gesetzgebung be­

dürfende Regelung dieEJes Fragenkreises dem Nationalrat vorgeschlagen werden kann~ 

.Aus dieser Darstellung erhellt, dass dia in Betracht kommenden Mit­
glieder der Bundesregierung über das g,~genständliche Problem unterrichtet 
sind • .Aus der TIarstellung ergibt sich aber auch weiter, dass zunächst die 
Voraussetzungen für die Verhandlungen im Rahmen der Bundesregierung bzw" 
im Rar.Jllen der in der Bundesregierung vortretenen pali tischen Parteien zu 
schaffen sind. Formülle Verhandlungen über eine ffAusliefel~ung von staats­
vermögen" durch Dienststellen der Verwaltung haben dieser TIarstellung zufolge 
nicht stattgefunden und auch nicht stattfinden können, da es eines Aktes 
der Gesetzgebung bedarf, mrr dieses Problem zu lösen. 
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